
wöchentlich" ». « «! : kDienStag ». DonnerStaqS
!̂ « »taa » mit den wöchentliche« Freibeilagm

fjtottt  SountagSblatt - und . De» Landwann«

für den Kreis Nsingen.
Wochenblatt̂ .

Druck und Berlag von
X. Waauer ' » Buchdruckrret in Ufingen.

Schriftleitung : Richard Wagner-

Fernsprecher Rr. 21.

Bezugspreis : Durch die Post bezogen viertelsöhrlich
1,50 Mk. (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld .) Im
Verlage für den Monat 48 Pfg . — Sinrückungsgebühr:
Anzeigen SO Pfg -, Reklamen 40Pfg . die Sarmondzeile.

- -- - - -- Ö

6. Samstag , den 3 . März 1917. 52. Jahrgang.

Amtlicher Ttil.
die Herren Bürgermeister de« Kreise ».
»ellv. Generalkommando ha » angeordnet,
jkarloffelbestandtaufnahme durch Militär«

doi nachjuprüsen ist , diese werden vom 6.
. ab ihre Tätigkeit beginnen . E « wird
Ljt, die Mannschaften jeweils dort einzu-

wo fie sich zur Zeit befinden . Die
können daher im Borau » nicht an-

verden . Ihre Aufgabe wird e» sein , sich
m Fall vorzubereiten und Quartiere für 4
'eilte bereit zu halten . Den Mannschaften
grund de» Naturalleistungsgesetze « Quartier
er Verpflegung zu gewähren,
militärischen Revisionskommandos werden

mvarmeriewachtmeistern unterstellt , unter
«jiung die Revisionen vorgenommen werden.

»Kommando ist mindesten » ein Mitglied de«
WaMusschuffe « al , Führer beizugeden.

iDurchführung der angeordneten Maßnahmen
«forderlich , daß die « rmeindeljsten der

^Ibestandsaufnahme unter allen Umständen
testen» 4 . März hier eingesandt sein müffen.
enigen, deren Kartoffelbestand den bestimmung «.r Sätzen und zwar: für Selbstversorger1
täglich bis SO. Juli d. I ». also 140 Pfund

de Person de« Haushalt » und 10 Zentner
1 für den Morgen, sowie für Versorgung».
gle *U  Pfund täglich , also 105 Pfund
gen, haben die übersteigende Kartoffelmenge
zur Ablieferung bereit . Ihnen anzuzeigen.

bei den Revistonen unangemeldete
Me vorgrfunden , so gelten ste al « enteignet
»den für den Prei » von 2,50 Mk . pro

sofort übernommen . Erwähnen möchte
!, daß umer alleü Umständen da » Saatgut

stellen ist gegebenenfalls durch Ausgleich
der Gemeinde , und daß nach den neuesten

,ungen bei den Selbstversorgern Schwer-
nicht in Frage kommen . Bei den Per«

^berechtigten ist für Schwerarbeiter ein
felquantum von 1 Pfund täglich vorzusehen
’/4 Pfund ) , Schwerstarbeiter haben Anspruch
'/» Pfund täglich.
' gebe mich der Erwartung hin , daß im
je der zu versorgenden Großstädte und
niteile alle verfügbaren Kartoffeln freiwillig

'feit werden.
jittet vergrffe , daß in den Städten die Munition
>er übrige Kriegsbedarf h -rgestellt wird , der
storautsetzung für unseren Endsieg ist I
fingen, den 1 . Mstrz 1917.

Der Königliche Landrat.
v . Bczold.

u, ronkfurt (Main ) , den 26 . Februar 1917.
m Anschluß an die für die Errichtung de»

’p  iwirischastsamt « in der Presse veröffentlichte
-j ging vom SS 2 . 1917 bestimme ich:

Gesuche um Beurlaubung von Ma « r»>
chs te» des BesatzungsheereS (Ersatz-
h:l o»e. immobile Landstuimbatalllone , Gene-
-- »̂mpagnien , Reservelazarette usw .) find nach

g » t für jeden Mann gesondert nach Vordruck

A . unmittelbar bei dem zuständigen Truppenteil
einzureichen . Dabei mackt e» keinen Unterschied,
ob sich die zu Beurlaubenden bei einem Truppen«
teil d » stellvertretenden XVIII . Armeekorps oder
eine » anderen stellvertretenden Armeekorps befinden.

Zahlenmäßige Nachweifungen sowohl über die
eingereichten wie auch über die genedmigten Ur
laubsanträge sind von den KnegSwirlschaflSstellen
baldmöglichst dem KriegSwirtschaflramt einzureichen.
Au « den Nachweisungen muß auch die Zahl der
insgesamt beantragten und genehmigten UrlaubStage
zu ersehen fein.

II . Sämtliche Gesuche um Beurlaubungen von
Mannschaften de» F -ldheere », einschließlich der
Truppenteile in den besetzten Gebieten , find unter
Benutzung de« Vordruck » B ., gemeindeweise ge¬
sammelt , von den Kriegswirtschafttstellen dem
Krieg » wirtschaft «amt vorzulegen , welche » fie mit
Stellungnahme an da » stellv . Generalkommando
weiterzuleiten hat . Dem Vordruck B . ist für
jeden zu B urlaubenden ein besonderer Antrag nach
Vordruck 6 . anzufügen.

III . Gesuche um Zurückstellung von Land¬
wirten find auf dem unter II . angegebenen Wege unter
Benutzung de» Vordruck « B. einzureichen . Die
Vordrucke find gemeindeweise gesammelt und nach
Bezirk »kommando getrennt vorzulegen . Die Ein«
reichung von Einzelgesuchen nach Vordruck C . kann
bei ZurückstellungSgesuchen unterbleiben.

Die unterstellten Truppenteile ( Reservelazarelte,
G .' nesungeheime ) werden angewiesen , soweit die
dienstlichen Jntereffen e« irgendwie zulassen , den
von den Kriegswirtschaftsstellen (Kreisamt —
Landsralsaml ) beantragten Urlaub zu erteilen.
Die Urlaub,dauer soll in der Regel 14 Tage
nicht übersteigen ; in besonderen , ausdrücklich zu
begründenden Ausnahmefällen werden die Truppen¬
teile usw . ermächtigt , für landwirtschaftliche Ar¬
beiten Urlaub bi« zur Höchstdauer von S Wochen
zu bewilligen . Die feit 1. I . 1917 eingestellten
Rekruten de« jüngsten Jahrgang » dürfen vor
Abschluß einer dreimonatigen Ausbildungszeit
hierzu nicht verwandt werden.

Gesuche , in denen von den Behörden ein
längerer , drei Wochen übersteigender Urlaub be¬
antragt wird , find den zuständigen stellv. Brigaden
und Inspektionen bezw. dem stellv . Generalkommando
vorzulegen.

Leichte Disziplinarstrafen bilden an sich keinen
Grund für Verweigerung de« im öffentlichen
Jntereffe beantragten Urlaub ».

IV . Die zur Vornahme landwirtschaftlicher
Arbeiten Beurlaubten haben Anspruch auf freie
Eifenbahnfahrt (Fahrschein ) , Löhnung und Ver-
pflegung »gebührnifse , sofern der Urlaub zur Be¬
schäftigung in eigenen landw 'rtschaftlichen Betrieben
— hierzu rechnen auch Betriebe der Ehegatten,
Eltern und Geschwister — erteilt wird.

Erfolgt die Beurlaubung zu besoldeter Tätig¬
keit in fremden landwinschaftlichen Betrieben , so
wird die Löhnung nur bi» Ende de« Mona .«drittel » ,
in dem der Urlaub angetreien ist, bezahlt . Ver«
pflegungsgebührntffe sind nicht zuständig . Den
Beurlaubten ist von ihren Truppenteilen ein Mi-
litärfahrfchein aurzustellen , der nach Ankunft durch

die Bürgermeisterei dem Bezirkskommando einzu-
senden ist

Im übrigen werden die militärischen Stellen
wegen Anspruch aus Gebührniffe und freie Eisen¬
bahnfahrt auf den kriegSM . Erlaß vom 8. 13 . 16
Nr . 3188/11 . 16 . 8 . 4 . B verwiesen . (Siehe
A. V . Bl 1915 Nr . 878 Seite 546 ff.) .

V . Erneut wird bei Meldung unnachsichtlicher
Bestrafung auf strengste Geheimhaltung der behörd¬
lichen Gulachien hingewiefen.

VI . Um eine möglichst weitgrhenve Ausnutzung
der vorhandenen Arbeitskräfte zu erzielen , find die
Beurlaubten verpflichtet , den bewilligten Urlaub
weüestgehend zu iandwir ' fchafllicher Arbeit auszu¬
nutzen und nach Beendigung der eigenen Arbeiten
auf Anfordern der Gemeinde - oder Verwaltung «,
behörden auch bei der Arbeit auf fremdem Grund¬
besitz mitzuwirken.

Auf den Urlaubspäffen ist daher folgender
Vermerk einzutragen : „ N . N . hat sich sofort nach
Eintreffen bei dem zuständigen Bürgermeister oder
Gemeindevorsteher zu melden und ist ausdrücklich
angewiesen , während de» erteilten Urlaub » nach
Beendigung der eigenen Arbeiten auf Anfordern
der Gemeinde « oder Verwaltungsbehörden auch bei
Arbeiten auf fremdem Grundbefitz tatkräftig mit¬
zuwirken ."

Desgleichen wird den Urlaubern die Verpflicht¬
ung auferlegt , nach Rückkehr vom Urlaub einen
Ausweis der Orisbehörde darüber vorzulegrn , daß
sie während ihrer Aufenthalt » am Urlaub,ort mit
landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt waren.

In den Ausweisen ist gegedenenfall » rin Ver¬
merk darüber aufzunehmen , ob der Beurlaubte
auch bei der Bestellung fremden Grundbesitze » mit-
gewirkt hat.

VII . Die Truppenteile melden zum 1. leben
Monat » — er,malig zum 1. April — den stellv.
Brigaden und Inspektionen — die Reservelazarette
dem -Sanitäiramt — die Zahl der während de«
ve>stoffenen Monat « zu lanowirtschastlichen Arbeiten
Beurlaubten , sowie die Zahl der Urlaubstage.
Da » Sanitätsamt , die stellv . Brigaden und In¬
spektionen legen entsprechende Zusamrnenstellungen
dem stellv . Generalkommando in doppelter Aus¬
fertigung zum 5 . jeden Monat » vor.

VIII . Sämtliche Ersatztruppenteile der Linien - ,
Reserve -, Landwehr - und Landsturm -Bataillone
haben fliegende Arbeitskommandos (nach Möglichkeit
gelernte landwirtschaftliche Facharbeiter ) für die
Landwirtschaft zu bilden . In erster Linie find
Wiedergenefende , bei denen der Arzt mit einer
Beschäftigung auf dem Lande einverstanden ist,
heranzuziehen . Vorläufig find 4 fliegende ArbeilS»
kommando « bei jedem der vorgenannten Truppen¬
teile vorzufehen , die fich au « je I Unteiofsizier und
10 nichi kv . und nicht 4n der Ausbildung befind¬
lichen Mannschaften zusammensetzen . Eine ent¬
sprechende Vermehrung dieser Kommando « ist der
steigendem Bedarf vorzunehmen . Die Kommando«
sind im Falle de» Bedarfs durch die KriegSwirt-
fchafisstcllen bei dem Kriegswirtschaftsamt , weiche»
das Weitere veranlaßt , anzufordern.

Uebcr die gestellten Kommandos sind Listen
zu führen und am 1. eines jeden Monat«
zuerst am 1. April mit Bericht dem Genrral-



fommanbo in hoppelt« Ausfertigung vorzulegen.
Größere Trupp« und Kommando« von längerer
Dauer stnb bei hem Generalkommando zu beantragen.

Für gute Unterbringung und Verpflegung der
Kommando« Hat der Besitzer bezw. die Gemeinde
Sorge zu tragen. An Geld erhalten die Leute
1.50 Mk. Bezüglich der militärischen Gebübrniffc
s. A. V. Bl. 19IK Rr. 57.

Etwa vorkommende Uebelsiände oder Zweifel
sind mit Anregungen über deren Beseitigung al«bald
dem Krieg«wirtschaftsamt vorzulegen.

XVIII, Armeekorp«.
Stellvertretende, Generalkommando.

Der steüv. Kommandierende General:
Riedel,

Generalleutnant. '

An die Herren Bürgermeister de« Kreise«.
Abdruck im Anschluß an meine Berfüguna

vom 31. 3. 17. Krei«blatt Rr. 34.
Die Urlaub«gesuche sind, mit der Begutachtung

de« Wirtschaftsausschüsse« versehen, gesammelt bis
zum 13. d. Mt«, hier vorzulegen, wobei zu be¬
achten ist, daß Urlaub«anträge für Mannschaften
de« Besotzung«heere» nach FormularA und für
Mannschaften de» Feldheere«, einschließlich der
Truppenteile in den besetzten Gebieten nach For.
mularB undC zu stellen find.

Die bereit« vorgelegten Anträge folgen ohne
Anschreiben zur nochmaligen Bearbeitung nach
obigen Bestimmungen zurück.

Formular« find au« der «rej-blatt-Druckerei
zu beziehen.

Usingen, den 1. Mär, 1917.
Der Königliche Landrat.

Rr. 3099. v. Bezold.

Ufingen, den1. März 1917.
Der ermittelte Gesammtvorrat a«

Kartoffel « ist mir bereits Samstag.

de« 2. März telephonisch a«zuze1gen.
Boi. dem ausgefÜllltB MH Älii^ rmulur für die
Kaitoffelvorräte find mir die Semeindelifte«
hierher einzureichen.

Alle« übrige Material ist bei Ihnen sorgsaufzubewahren.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.
An die Herren Bürgermeister de« Kreise«.

An die Herren Bürgermeisterl
Ich erinnere an meineK-eisblatt-Berfügungen

vom 14. 9. 1914 — abgedruckt in Nr. 113 —
vom 34. 2. 1915 — abgedruckt in Rr. 38 —
wonach mir die Abgang«listen von Steuern der
zum Heeresdienst einberufenen Mannschaften pünst«
lich zum 1. März zur endgültigen Festsetzung vor¬
zulegen sind. Da dieser Termin noch von keiner
Gemeinde wahrgenommen worden ist, ersuche ich um
sofortige Vorlage. W

34 mache ferner darauf aufmerksam, daß die
Steuer von allen Personen für die Zeit eingezogen
weiden muß, in welcher sie ohne Gebührniffe be-
urlaubt oder zeitig entlaffen worden find.

Insbesondere trifft die« bei denjenigen Peisone»
zu. welche zur Arbeitsleistung für Heereszweckebeurlaubt waren.

(V rgl. « eine Kreirblatt-Verfügung)
Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird der

schuldige Beamte zur Schadloshaltung der Staats¬
kaffe in Anspruch genommen.

Ufingen, den 1. März 1917.
Der Vorsitzende

der Einkommensteuer-Veranlagung«-Kommisfion
v Bezold.

Bekanntmachung.
Alle  am 8. September 1870 und später

Geborenen, al» „dauernd untauglich" Au«ge«
musterten, einerlei, ob diese Entscheidung im Frieden
oder während de« Kriege« getroffen wurde, haben

sich unter Borlage ihrer Militärpapierl.
rolle amumelden und zwar:

dauernd untauglichen ehe'
sehrleMmid aste au« der

titzienWriMds Landŝ,
») für bi* Heise Olertaunu,

in Lad Hom.buraMei
ElisabctUnstr. IsfpV

b) für den Kreis Höchst in̂ m
beim Bezirkskommando. z .
Zimmer2 (Erdgeschoß) ^ s

am: 1., 2., 3 . und L. Mh
in der Zeit von morgen» 8-J M
nachmittag« von 3—6 Uhr; ^

3. alle dauernd untauglichen ehe« , inen
oifiett, die 1882 und spätern, Mi

, wie zu Ziffer 1 ; 91 J,
3. alle übrigen dauernd untauglich,,

alle ehern, ungedienten Landstu, g*)
und ehem Ausgemusterten) «,

beim Gemeindevorsteher(Maas.G«
g-rmeister) in der Zeit vom »nfli
Marz ds . Js . während de, n>2
Gemeindevorständen bekanntz, ,nd'Zeiten.

Nicht zur Stammrolle zu melden c
dtezemgen, welche ebenfalls früher bauen tu"'
lich waren, aber bei MusterungenH »c
Kriege« al« tauglich bereit« wieder
worden sind.

Die Herren Gemeindevorsteher weff
die sich Meldenden in eine Stammrolle
Muster der Landsturmrolle aufzunehmei,
am 5. 3. 17 abend« dem Zioilvorsitz,,
reichen. Bei denjenigen Leuten, die bei
Entscheidung in ihren Militärpapieren de«
„nicht zu kontrollieren" tragen, ist die«
„Bemerkungen" der Stammrolle anzua,! n

Höchsta. M., Usingen, den 3«. z.
Die Ersatzkommisfion.

Der Militärvorfitzende. Der Zivilvot

lVaclilraZsbeliAnnImacliunx
AI
elb
nid

Dl

Nr. W. M. UllstÄ 16, K. R. A.

3er Bekannkrnaebung Nr. W. M. S7,4 . 16. K. B. A. vom 3.. Mai «9,6

treffend Beftandserbebung von tierifcben und pflanzlichen Spinnftoffen (!
Baumwolle , flacbs , Ramie , Hanf , > te, Seide ) und daraus bergefteüten 6

und Seilfäden.

Bo « 1. März 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf
Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Gesetz
vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
813) — in Bayern auf Grund de« Gesetze« über
den Kriegszustand vom 5. November 1912 in
Verbindung mit dem Gesetz vom 4. Dezember
1915 und der Königlichen Verordnung vom 31.
Juli 1914 den Uebergang der vollziehenden Ge^
wall betreffend— mit dem Bemerken zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht, daß jede Zuwider¬
handlung, auch verspätete oder unvollständige
Meldung nach der Bekanntmachung über
Borrattei Hebungen vom 3. Februar 1915
(Reichr-Gesetzbl. S . 54) in Verbindung mit den
Erweiterungsbekanntmachungenvom 3. September
1915 (Reich«-Gesitzbl. S 549) und vom 31. Ok.
tober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S - 684) bestraft
wird, soweit nicht nach den allgemeinen Straf,
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind. Auch kann
der Betrieb de« Handel-gewerbe« gemäß der Be.
kanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 33 September 1915
(ReichS-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

Artikel I.
8 3 Gruppe 3A der BekanntmachungW. M.

57/4. 16. K. R A. vom 31. Mai 1916 erhält
folgende Faffung:

„Bastfaserrohstoffe geknickt, geschwungen,
gebrochen, gehechelt und al« Werg oder
al« beschlagnahmter Abfall".

Artikel II.
In 8 2 zu a) und b) fallen in Absatz3 dieWorte:

„und ungeschnittene, Bastfaserstroh auf
dem Felde"

und in Absatz6 die Worte:
„und für Bastfaserstroh"

fort.
Artikel I« .

8 3 zu ») und d) Absatz4 wird aufgehoben.
Artikel IV.

Alle auf 8 2 Gruppe4 bezüglichen Anord¬
nungen der BekanntmachungW. M. 57/4. iß.
A bî A. sind durch8 14 der Bekanntmachung
Nr. V . M. IV. 100/1. 17. K. R A., betreffend

Beschlagnahme und Bestandserhebung ot
Seiden und Seidenabfällen aller Art ah

Artikel V.
,3tt § r zu b) und a), letzter Absatz.
Ziffer1 und3 aufgehoben.

E« find in Zukunft auch im Stuhl
Ketten, sowie der Schuß an Webstühlen
im Webprozeß befindliche Stück der i»
liegenden Kette zu melden.

Artikel VI.
In 8 2 zu a) undb), letzter

3 sowie im 8 7. Absatz3 find die Wort-
„Nähfäden, Nähzwirne, Maschii»und"

durch die BekanntmachungW. M. 500/
Ä. R. A. aufgehoben.

Artikel All.
Dies« Bekanntmachung tritt am 1. SW

in Kraft.
Frankfurt(Main), den 1. März 1917

Stellvertretende« Generalkommaitd
de« 18. Armeekorp«.
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UioltioSS ri'X .tudiom tfjflöl» nifolbdöSfliiij-g
Ä in t«S(J ido  nj f|j ftiiuijdvmtnnblvK« d

.ibindifidD irwmuik
»^' .nchvie MI1 Ai .VI £ .1 mR *
Ri ' ök ,ß ( \ 1111 ,M W .,K gquchvm

hö  M .W .$£ f)H«dbominm)h ® jid

äffend keslandserbDung und Befcblagnabme von Korkbol ?,
" und den daraus bergettellten F)alb- und fertigfäbrikaUn .,

noo idnrqT

«G auf
’i.» königlichen Krtt-gsministenum » ,»r

m inen Kemttm» gebracht mit dein Bemerk
n. dt nicht nach den allgemeinen Str ? "

Me Strafen MwtrklKLk 'M Zuw
hx. « . gegen die Beschlagnahmevorschrifte!-

-«) der Bekanntmachung. über die Sichä-
,on Kriegsbedarf vom 34 ^ !Wn ^ kd ! 5

kad.Gkfetzbl. S . 357 ) in Verbinbung ^ Mchen
n «naibekanntmachungen vom 9 Oklobev 1L15
dn i« Lb. November 1915 (R »ich«-Gesetzbl. S.
iii i«b778) und vom 14. September 1916

-Aesetzbl. S . 1019 ) und jede Zuwider-
den ia gegen die Meldepflicht nach 8 5**) der
mi Mchongen über Vorratserhebungen vom
w «ar 1& 15- 3- September 1915 und 31.

r 1915 (Reichr-Gesetzbl. S . 54 , 549 und
^ft wird . Auch kann der Betrieb des

ierd meioerbes gemäß der Bekanntmachung zur
all, lmng unzuverlässiger Personen vom Handel
leg z. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
tze« mtersagt werden.
bei 8 i . , . „
De,, per vekanntmachung betroffene
e« Gegenstände.
ifliin dieser Bekanntmachung werden betroffen:
2.  Kerlholz (Rinde de» Korkholzes) , Zierkorkholz

Lb Korkbrocken,
torkabfälle. Korkschrot. Korkmehl sowie alle
onftigen bei der Korkoerwertung sich er¬
lebenden Korkrückstände.

m «rfängnt » bi» ju »wem Jahr oder
ieldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird,
nid)t nach allgemeinen Strafgesetzen höhere

i, mrwirkt find, bestraft:

Bom I. Miirz >Ol7.
c) neue und gebrauchte Korkstopfen ( Pfropfen ),

Korkspundc und Korkscheiben, .(Jod
d ) neue gnd gebrauchte Koffringr und Kork-

|3d >r fender, ino
• ) alle übrigen >>vorstehWd nicht genannten

Fahrikat «, au» Kork (auch gebrauchte) , soweit
A ihnen der Kork in unverändertem Zustande

mviv Guthaben upd nicht mit anderen Stoffen fest
bü : -! verbunden ist (also z. B . nicht Korksteine,

Linoleum , Jsoliermittel usw.) . .ttulEÜ
,8 -id no pniisno H z uüpdns iu < »iß

.700« nis du © Besckrlagnahttdli ^ mll' ii^ iod
All « im § 1 aufgeführten Gegenstände werden

hiermit beschlagnahmt. «
wiiliaJü fi.fufiidßijiii.ndis®

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat du HtfUNg , daß die

Vornahme von Veränderungen an ben ^oon/ .ihr
€ iu . i /T% n v . w . .. 1n . » uk +• X na«

.ocholR, 'llvvimuvM
ÜjpT*d »Lv.'vd düU
i(I n,drow mstslr;

LMÄWLLL.

berührten Gegenständen verboten ist ppd rechtSge»
schäftliche Verfügungen über diese nichtig sind, so¬
weit sie nicht auf Grund der >achst«henbgn Au-

w« der Verpflichtung, die enteigneten
Sigeostände herauszugeben oder ste auf
Verlangen de» Erwerber « ,U überbringen
»der zu versenden, zuwiderhandelt;
wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬
stand beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an-
dm» Veräußerung «- oder ErwerbSgefchäft
über ihn abichlteßt;
wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt,
wer den nach § & erlassenen Ausführung «-
bestimmungen zuwiderhandelt.

Ser vorsätzlich die Auskunft. zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wiffentlich un¬
richtige oder unvollständigeAngabenmacht, wird
mit Sesängni » bi« zu sech« Monaten oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark
bestraft. Auch können Vorräte , die ver¬
schwiegen find, iw Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden. Ebenso wird be.
straft» wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Lagrrbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

ahrliissig die Auskunft , zu der er auf Grund
diifer Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bi» zu dreitausend Mark oder,
iu>Unvermögenssolle mit Gefängnis bi« zu
sech» Monaten bestraft. Ebenso wird
bestraft, wer fahrläsfig die vorgeschriebenen
Lagerdücher einzurichlen oder zu führen
uvtrrläßt.

ordnungen (88 4 und 5 ) erlaubt werden. Den
rechttgeschästlichenVerfügungen stehen Verfügungen
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen . E ^ gua 1

Trotz der Beschlagnahme find alle Veränderungen
und Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung j
de» Königlich Preußischen Kriegsministerium « er¬
folgen.

8 4
Verarbeitung- - und B-rtvendu« gs-

»rlarrbnis.
Trotz der Beschlagnahme ist die weitere Ver¬

arbeitung von Korkholj und Korkabfällen der im
§ la und b aufgerührten Gegenständen zur Er¬
füllung von Aufträgen der Heere», oder Marine-
Verwaltung zulässig.

Ebenso ist trotz der Beschlagnahme die Ver«
Wendung der im 8 1 ® und d genannten Gegen¬
stände zu ihrem bestimmii' .g,gemäßen Zweck im
Rahme n einer ordnungsmäßigen Wirtschaft erlaubt .

8 5
Veräutzerumgscrlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme dürfen von den im
8 Io bi« d. aufgeführten Gegenstände monatlich
bi« zu 10 v. H . der bei Inkrafttreten der Be¬
kanntmachung vorhandenen Vorrat » veräußert
werden-

8 b
Meldepflicht , Meldestelle und Meldefrist.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegen-
stände unterliegen einer Meldepflicht. Für die
Meldepflicht ist d r am 1. März 1917 tatsächlich
vorhandene Bestand an meldepflichtigenGegenständen
maßgebend. . , „ ,

Die Meldungen find an die krregswirtschaft «.
Aktiengesellschaft. Berlin W 50 , Rürnbergerplatz
1, postfrei mit der Aufschrift „Bestand,erhebung
von Korkholz usw." bi» zum 10 . März 1917 zu
senden.

8 1
Meldepflichtige Personen ns » .

Zur Meldung find verpflichtet:
1. alle natürlichen und juristischen Personen,

die Gegenstände der im 8 2 bezeichneten
Art in Gewahrsam haben oder au » An¬
laß ihre» Handelsbetriebe » oder sonst de»
Erwerbe « wegen kaufen oder verkaufen,

3 . landwirtschaftliche und gewerbliche Unter-
nehmec, in deren Betrieben solche Gegen¬
stände erzeugt oder verarbeitet werden.

jtole und provinzielle Nachrichten.
Am 1. 3. 17 . ist -ine Bekanntmachung

send «Beschlagnahme, Bestandserhebung und
gnuvg sowie freiwillige Ablieferung von Glocken
Bronze" erlaffen worden. Der Wortlaut der

Bekanntmachung ist in der heutigen KreiSblatt-
Nummer abgedrukt. -

* Am 1. 3. 17 . ist eine Nachtragsbekannt.
- machung zu der Bekanntmachung Nr . W . II . 1800/3.
• 16 . K R . A. betreffend „Höchstpreise für Baum¬

wollspinnstoffe und Baumwollgespinste " erlassen

Die MMÄ ^ aA ) h > rgeschriebenen
amtlichen Meldescheinen zu erfolgen, au« denen
st^ ßer Umfang der Meldungen im ckqMii ' ttgibt.
Die Fragen find genau ,u beanlworten . ^ tlimR)

Die Anforde«Mtz"M 'MMis » M ' M bei der
KrirgSwirischasir -ikliengtltllfchast i}* erfolg« , sie
sind mit deutlicher Unterschvifli und gemkUMÄldveffe

W versehen. .Der Meldeschont'i barfo »n anderen
Mitteilungen , all zur Anmeldungtzem « itzernüe»»«
Bestände und Beantworlimg cheb gestellün -Frag«
nicht verwandi -wrrdrn ^ roi dsiid ssnes© ms®

n?i? Bon der erstatteten Melduvg ' iü , cheKftmttr
Aosstriigwrg . (Mchrift , Du « hschlagp,Kopie>-Mn
d m Meidend -» , ba seinenG «schäfl«papihifl^ zarück.
zubehalten. .rnriisikj d̂nblrG nsmsiochs
iis^  dora3B »î ‘isd ffiiKA nmisrtsnsdii is®
m Lagerbv « v » d Auskunstert <il « «rs.
-ki" Jeder Meivepflichlig, (88 d ündi7 !) i hat chl
Lagerbuch «ü führen ^ «ll, vemiOd«' AeNdqui '^ iiN

1»en BorratSmmgM und ihre Vnwendmig erfichtbch
sein muß7> Soweit , ber MelüiPflrchtige -berciiSu,in
derartige » Lagerbuch führt , ibmuchl rein PefoAmifl

Lager buch atÄ eingerichtet zu wtrdM . sid nvdimfi
Brauftrahtuvoder Militär »over Polizeibehörden

ist- die Prüfung de« Lagerbuch«« sowie iltze .Be-
fichtigung der Räum » zu geftmtea» i» denen 'Meide¬
pflichtige Gegenstände zu vermuten stndi !i
--sj , LUmü-4 , rrm^ nL . ovi?0 ßarj « üE

»üiistztithA onU nilznrrg
A « s « ahmett . .n-ünvü

Susgenoazmen - von den iüAMbstgqgest,,,dieser
Bekanut.m«chu>igoW »L ischWiiilirs ni , »mgrom
») Vorräteartrs)  ulsiinso rsmiSü -lvlchiil

’• NWWEVzm3. Korkabfällen, Korkichroi, Koik-
mehi sowie allen sonM « „ Kitt:
der Korkoerwertung sich ergeber-
den Kolkrückständr̂ ° >" ---̂ 6]° '."<"50 kg,

3 . neürn KorkstopfdN>( Pfrspfeti )) » K
Korkspunden und^Aorksch iben^ n u i
deSgieichen geb auchtttz ' ' .3l!3igö^ t7iKoL^

4 . neuen Korkriugeü " Änd Kork-iu '8 -
sendern 2 „!>n m 'nonsrj/n ’aö 'kg,
desgleichen gebrauchten ^ omOichgtzL,

5. allen übrigen nicht' genatüttenI “ “ *
Fabrikaten au« Kork, fowüt ioL
ihnen der Kork in « noeränderteMzUsttsS
Zustande enthalte!» und nicht mit
anderrn Stoffen festr vidbunlün vchfitsuK
ist, und zwar neuen ! (iuobog noq, chSLÄff,
dergleichen gebrauchten .nsdiom „,!7>L0ÜN

d) alle Bestände an .d«K,iitz^8 ^ Wenannteu Gegen¬
ständen, die sich, im Gefitz7-/SeĉHeê «Ĥ oder
Marinev «rwallung,heßnpen .|jnutj,MöL

si noff ll NÄ INI ÜllvIviuP llvll« «frag«» «nd ie
Alle aus diese Bekanntmachung bezüglichen

Anfragen und Auträge ^ sind an da« Preußische
KriegSministeriumx- Abtei lun s- ^ -K-T-Wilh elm straße
48 . zu richten.

Jnkrafttrete » d »r

Frankfurt (Main ), ihoz ujd.uMärz . d94tz (>d Atz
Stellv . Generalkommandos !,

^ --hynvvt ^ sMM (ffGdeck»y >«.
- m «is 11 uult  ~

worden. DertM 4tt ^ Ä» ^ Lekanntmachung ist
m btt ' nfewii # * . Klöi- blag -RtzNiM . abakdruckb

* Am  i _L ^ ^ 7 . ifl- - ewe—B ek anntm achung

aiÄta
absällen unb,, ^en daraus hergefi-



Ftttigkabrikaten erlassen wofirn . Der Wortlaut
der Bekanntmachung ist in der heutigen KreiSblalt
Nummer abgedruckt.

* Am I . 3 . 17 . ist eine Nachtrag - bekannt«
machung Nr . V . M . 1111/13 . 16 . K. R . A zu
der Bekanntmachung N . W . M . 57/4 . 16 . K. N A.
vom 31 . 5 . 16 . betreffend „ Bestandserhebung von
tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen ( Wolle.
Baumwolle , Flach «. Ramie . Hanf , Jute , Seide)
und darau « hergestellten Garnen und Seilfäden"
erlaffen worden . Der Wortlaut der Bekanntmachung
ist in der heutigen Kreisblatt -Nummer abgedrvckt.

Mtuetlicher Leit.

Oer Krieg.
MT 'öGroße « Hauptquartier, 1. März.

(Amtlich ) .
Westlicher Kriegsfch««s,l»h:

Auf beiden Ancre Ufern ist vor einer Reihe
von Tagen au « besonderen Gründen eine Teil
unserer vorderen Stellung freiwillig und plangemäß
geräumt und di« Verteidigung in eine andere vor¬
bereitete Linie gelegt worden.

Dem Gegner blieb unsere Bewegung verborgen,
umsichtig handelnde Nachhuiposten verhinderten
seine nur zögernd vorfühlenden Truppen an kampf.
loser Besitznahme de« von an « aufgegebenen zer-
schoffenen Geländestreifen «.

Bei überlegenem Angriff befehlsgemäß aus¬
weichend , fügten diese schwachen Abteilungen dem
Feinde erhebliche blutige Verluste zu , nahmen ihm
bi« jetzt 11 Offiziere , 174 Mann al» Gefangene
Und 4 Maschinengewehre ab und beherrschen noch
heute da « Vorfeld unserer Stellungen . Nach
starkem Feuer griffen in den gestrigen Morgen¬
stunden die Engländer bei Le Tran »loy und Sailly
an . Der Angriff scheiterte bei Le Traniloy vor
dem Hinderni «, bei Sally , wo er nacht« wieder,
holt wurde im Nahkampf . Eingedrungener Feind
wurde unter Einbuße von 30 Gefangenen im
Gegenstoß geworfen . An zwei räumlich eng be¬
grenzten Stellen find englische Schützennester ent¬
standen.

Auf dem Westufer der Maa » bereitete sich
morgen « «in franzöfischer Stoß vor . Unser Ver¬
nichtungsfeuer vereitelte seine Durchführung.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Front de» Generalfeldmarschalls Prinz Leopold

von Bayern.
Nicht » wesentliche » .

WtkMMjihtt WfMenll.
. Aufforderung deS KrtegSamtS zur
freiwilligen Meldung gemäß § 7 Abf . 2
d- S « - fetz-S über de » vaterländische»
Hilfsdienst.

Hilfedienstpflichtige werden zur Verwendung
bei Militärbehörden und Zivilverwaltungen im
besetzten Gebiet für folgende Beschäftigungsarten
gesucht:

GerichtSdienst , Post - und Telegraphendienst.
Maschinen - und Hilf « schreibrr . Botendienst!
Technischer Dienst , Kraflsahrdienst . Eisen¬
bahndienst . Bäcker und Schlächter , Landwerker

' jeder Art , Land - und forstwirtschaftlicher
Arbeitsdienst , anderer Arbeitsdienst jeder
Art . Pferdepfleger . Kutscher , Viehwärier.
Sicherheitsdienst (Bahnschutz . Gesänge,,en-
und Gesängnisbewachung ) . Krankenpflege.

Hilfsdienstpflichtige mit französischen und vläm-
ischen Sprachke .-.ntniffen werden besonders berück¬
sichtigt.

Bi « zur endgültigen Ueberweifung an die Be¬
darfsstellen de« besetzten Gebiete « wird ein „ vor¬
läufiger Dienstvertrag " abgeschloffen . Die Hilf,-
dienstpflichtigen erhalten freie Ve -pflegung oder
Geldenischädiguiig für Selbstverpflegung , freie
Unterkunft , freie Eisenbahnfahrt zum Bestimmungs¬
ort und zurück, freie 2 enutzung der Feldpost , freie
ärz -liche und Lazarettbehandlung , sowie angemessenen
Lohn für die Dauer de« vorläufigen Dienstver¬
trages . Die endgültige Höhe de» Lohne « oder
Gehaltes kann erst bei Abschluß de« endgültigen
Dienstvertrage « festgesetzt werden und richtet sich
nach Art und Dauer der Arbeit sowie nach der
Leistung ; eine auskömmliche Bezahlung wird zu-
gefichert . Im Falle der Bedürfniffes werden
außerdem Zulagen gewährt für in der Heimat zu
versorgende Familienangehörige-

Die Versorgung HilfSdienstpfljchtiger . die eine
Kriegsbeschädigung erleiden , und ihrer Hinterblie¬
benen wird noch besonders ger gelt.

Meldungen nim mt entgegen daS
veztrkskommando Höchst ä . « .

^ür die vielen Beweise inniger
xj  nähme an unserem schweren
luste sagen wir Allen hiermit „
richtigen Dank . Ganz besonder « da
wir Herrn Pfarrer Schneider ftz,
trostreichen Worte am Grabe , k,
Trägern de« Sarge « , sowie QnJ
Spendern von Blumen und sträng

Die trauerndeugHiuterbliebe« ^
Hdolf Ott , und Frau.

V - ingev , im März 1817

re

-elmuitmH« , der KM Mt
Diese Woche (30 2 bi « 4 . 3 ) ko«,

frischem Fleisch pro Kopf 300 Gramm zur
E « sind demnach 8 Abschnitte der Fleisch
den Metzger abzugeben.

Verkaufsstellen in dieser Woche find:
Für Rind - und Kalbfleisch : Metzgerei tz,

und Philipp, . "
Für Wurst : Metzgerei Härth.

Fieischabholungszeiten:
8 - 9 Uhr Bezirk 2.
8 - 10 Uhr Bezirk 3.

10 — ll Uhr Bezirk 4.
11 - 13 Uhr Bezirk 1.

Usingen , den 3. März 1817.
Städtische Lebensmittels

Der Magistrat.
_ Lißmann,  Bürger

KleullhoWkljlkiiik

Front de« Generaloberst Erzherzog Josef
Bei starkem Schneefall war in den Wald,

karpathen nur auf den Höhen östlich der Bystritz
da « Geschützfeuer lebhaft . Nördlich der Valeputna
Straße griff der Russe am Morgen nochmal « die
von un « genommenen Stellungen vergeblich an.
Im Slanic - und Oito «-Tal wurden kleinere Vor¬
stöße , aus den Höhen zwischen Susiia - undPmna-
Tal Angriffe starker Kräfte abgewiesnn.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
von Mackensen

Russtsch » Streifkommandos find bei Faurei
(nördlich von Focfani ) und bei Capul am Sereth
vertrieben worden.

Mazedonische Front
Keine besonderen Ereignisse.
Bei Abweisung der italienischen Angriffe östlich

von Paralovo im Eernabogen sind 3 Offiziere und
31 Mann gefangen in unserer Hand geblieben.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

Anzeigen.

Unterzeichneter hat M tüchl . Lehrmeistern noch

einige Lehrlingsstellen
zu besehen . Diesbezügliche Anfragen sind zu
richten an

die Schmiede Zwangs -Innung
Obertaunus — Ufingen.

Der Obermeister.
3) 3 . Heck , Bad Hombnrg.

4 Belgier Riesen -Häfinnen
preiswert zu verkaufen Htbo « ,
3) Zitzergaff « 33.

6 « find beizubnngen : Polzrilicher Ausweis
(Leumundszeugnis ) , etwaig - Miljtärpapiere , Be-
schäftigungsaurwei « oder Arbeitspapiere , erforder¬
lichenfalls eine Bescheinigung gemäß § S Abs . 1
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst
(Abkehrschein ) , Angaben , wann der Bewerber die
Beschäftigung antreten kann.

KriegsamtSstelle Frankfurt a . M.

Die Gemeindrvorstände wollen diesen Aufruf
in ihren Gemeinden sofort in geeigneter Weise zur
Veröffentlichung bringen.

Höchst a . M -, dm 30. Februar 1317.
1) Königliches Bezirkskommando.

Holzverkauf
der König ». Oberf . Ufingen.

(Schntzbezirk Obernhain ) .
Montag , de « S. März , vorm. 10 Uhr

bei Koloß  Obernhain aus den List . 3d u . 4d
Einsiedel , 10 u. 13 Lindcnunner , llvu. »Kalte«
born und Totalität . Eichen : 6 Stämme mit
4 .88 Fstm .. 33 Rm . Nutz -, u . 81 Rm - Scheit-
u - Knüppel , 1760 Wellen . Buche « : 10 St.
mit 7.61 Fstm ., 178 Rm . Sch . u . Kn .. 3170
W Birke » u . Aspen : 133 Rm - Sch . u.
Kn ., 1750 W . Nadelholz : 363 St . mit
135,39 Fstm ., 3388 Derb « u . 1660 Reiser-
Holzstangen . 118 Rm . Nutzscheit u . Knüppel . 70
Rm . Sch . u. Kn .. 190 Rm . Reisig I . Kl . u.
1380 W . Verkauf in der Reihenfolge der auf-
geführten Distrikte. (i

Ku nftgewerßefcßufe Offen ßacß a.M.
Ausßifdung von 5c£ üfern und

Scßüferinnen.
Großß . Direktor Prof Eßerßardt.

Guter, mchsmer Zughund
mit Wagen und Geschirr , zu verkaufen
V S -av Hemrich. Usingen.

kV Zucht-Eber
7 Monate alt , von schönem Körperbau , zn ver¬
kaufen . 1) «hriftia » 2 » « g , Hausen.

Dienstag , de» « . März l . J>
mittag « 10 ‘ /g Uhr anfangend kommt im
Gemeindewald folgende « Holz zur Berste,

Distrikt Forst 13 » . w
93 Rm . Bucheii -Dcheit,
41 Rm . Buchen -Knüppel,
38 Rm . Buchen -Rollscheit,

8475 Stück Buchen Wellen.
Distrikt Blaurock 11 » .

65 Rm . Buchen -Scheit,
17 Rm . Buchen -Knüppel,

1600 Stück Buchen -Wellen.
Anfang im Distrikt Forst 13 » .
Die Herren Bürgermeister werden um g<

Bekanntmachung in ihren Gemeinden ersucht
Heinzenberg . den l . März 1917.

. . Der Bürgermch
_ Mose,.

ne

Land«». Konsumveri

D Gschbach.
Sonntag , de « 4L. März d . JL.

mittag « 3>/ , Uhr , findet in dem Saale de» Z
Wilhelm Ruß II . die

ordentliche Generalversarmul
de« Vereins mit folgender Tagesordnung

Tagesordnung:
1. Vorlage der Jahre - rechnung und Bilinl
3 . Genehmigung derselben und Entlast »«!

Vorstande « .

3. Berichte , stattung der Prüfungskommisst
4 . Beschlußfassung über Verwendung de«

gewinn » .

5. Neuwahl von 3 BerwaliungSratSmitB
8. Vorlage de« Revisionsbericht «.
7. Anträge und Wünsche von Mitglieder «.
Der Rechenschaftsbericht und die Bilanz >

acht Tage lang in der Wohnung des DÄ
zur Einsicht der Genosien offen.

Eschbach , den 3 . Mär , 1917.

Der Borstand.
Johann , Konrad Nutz . Di«i

Johannes Nutz Renw
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